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Sehr geehrter Herr Dr. Modlinger,

mit lhrem Antrag nach dem lnfomationsfteiheitsgesetz (IFG) vom 2. Mai 2019 baten Sie um

Übersendung

„ (1 )   [Der] Ausschreibungsunterlagen zum Dokumentenmanagementsystem DOMEA

(Leisiungsbeschreibung etc.).

(2)      Alle[r] Veriräge und vereinbarungen mit dem Hersteller des Dokumentenmanage-

mentsystem DOMEA ([Ihres] Wissens dle OpenTexi GmbH).

(3)      Sämiliche [r]  Einf iührungs-und Benutzerhandbücher sowie sonstige schulungs-oder

Nutzungsunterlagen zum Dokumentenmanagement syst em DOMEA.

Personenbezogene Daten könn[t]en gesch^iärzt werden. "



Sefte2     Auf meine Zwischennachricht vom 24. Mai 2019 antworteten Sie mit E-Mail vom  17. Juni

2019. Sie teilten mit, dass

„ [Sie lhren] Antrag in vollem Umfiang aufi.echterhalten möchien und bereit [seien] ,

etwaige Gebühren zu tragen.

Gerne könn[t]en die Unterlagen in elektronischer Form bzw. auf einem Datenträger

übersandt werden.

Mit der Schwärzung etwaiger personenbezogener Daten [seien Sie] im Übrigen ebenso

einversianden. "

Auf mein Schreiben vom  1. Oktober 2019 antworteten Sie per E-Mail vom 22. Oktober 2019.

Sie teilten mit:

„Vielen Dankf iür lhr Schreiben vom  1.10. und die ausf iührlichen Hinweise, insbesondere

auf die Unterlagen beim ITZ Bund. Meine Anfiage schränke ich daher ein auf die

aktuellsie Version der Handbücher, Schulungs- und Nutzungsunterlagen, die vom

Competence Center Bürodienste ersielli wurden. "

Über lhren Antrag entscheide ich nach §  1 IFG wie folgt:

1.      Dem Antrag gebe ich statt.

11.    Zu den Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid.

BeEründung:

Nach §  1  Absatz 1  Satz 1  IFG hatjedemann gegenüber den Behörden des Bundes einen

Anspruch auf zugang zu amtlichen lnfomationen (§ 2 Nummer 1  IFG). Nach § 1 Absatz 2

IFG kann die Behörde Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder lnformationen in

sonstiger Weise zu Verfügung stellen. Der Anspruch auf lnfomationszugang besteht jedoch

nu für die bei der Behörde vorliegenden lnfomationen bzw. Akten. Einen Anspruch auf

lnfomationsbeschaffimg vemittelt das IFG nicht,



serb 3     Es konnten -nachdem sie lhr Begehren fieundlicherweise eingegrenzt haben -nunmehr elf

Dokumente identifiziert werden, die lhrem Antrag zuzuordnen sind. Sie sind diesem Bescheid

in Ablichtug beigefiigt.

Zu 11.

Die Entscheidung über die Kosten in Fom von Gebühren und Auslagen gemäß § 10 IFG in

Verbindung mit der lnformationsgebührenverordnung (IFGGebv) erfolgt in gesondertem

Bescheid.

Rechtsbehelßbelehmne:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Bundes-

ministerium der Finanzen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin, Widerspruch erhoben werden.

Mit fieundlichen Grüßen

Im Auftrag

„„„„


